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Sascha Weckler, Rabotrather Str. 15, 4710 Lontzen, Belgien 
 
 
 
An  
alle Jugendvertreter der Vereine im 
Schwimmbezirk Aachen e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung Bezirksjugendtag 2012 
 
  
Liebe Jugendwartinnen, liebe Jugendwarte, 
 
 
hiermit lade ich fristgerecht nach § 4 Abs. 8 der Jugendordnung zum Bezirksjugendtag am  

26. Februar 2012 um 14 Uhr ein. 
Tagungsort ist das Bistro "Sunrise" direkt an der Stolberger Schwimmhalle, Schafberg 1, 
52223 Stolberg. 
 

 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Wahl einer Mandatsprüfungskommission 

3. Bericht des Jugendausschusses für das Jahr 2011 

4. Bericht der Mandatsprüfungskommission 

5. Bericht des kassenprüfenden Vereins 

6. Wahl eines Versammlungsleiters 

7. Entlastung des Jugendausschusses 

8. Neuwahl des Jugendwartes 

Neuwahl der Jugendsprecherin 

9. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

10. Aktivitäten 2012 

11. Verschiedenes 

12. Wahl des austragenden Vereins für 2013 

 

Jugendwart 
Sascha Weckler 

 
Rabotrather Str. 15 

4710 Lontzen 
Belgien 

 
Fon: 0241 53106090 

E-Mail: jugendwart@schwimmbezirk-aachen.de 
Internet: www.schwimmbezirk-aachen.de 

 
Aachen, den 08.01.2012 
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Anträge zum Bezirksjugendtag müssen gemäß § 4 Abs.10 der Jugendordnung mindestens vier 
Wochen vor dem Tagungstermin schriftlich und mit Begründung beim Jugendwart eingegangen 
sein. 
 
Bezüglich der Stimmberechtigung gilt § 4 der Jugendordnung des Bezirks. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 

Sascha Weckler,  

Jugendwart  

im Schwimmbezirk Aachen e.V.  


